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RS OGH 1980/5/27 1Ob682/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1980

Norm

ABGB §891

WEG §1

WEG §23

WEG §24

Rechtssatz

Mehrere Miteigentümer (und künftige Wohnungseigentümer) eines Hauses haften für die Kosten von

Ingenieurleistungen zur Errichtung des Hauses, die von einem gemeinsamen Bevollmächtigten in Auftrag gegeben

wurden, nicht solidarisch.
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